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Sitzung der Verbandsversammlung    
am 08.12.2020 in Vöhringen  
  
 
 
Beratungsunterlage 

TOP 3 Termine und Wahlen für 2021 und die 10. Wahlperiode 
(2020-02VV-1270) 

Sachverhalt 

Die 9. Amtsperiode der Verbandsversammlung und ihrer Verbandsräte endet gemäß 
Staatsvertrag am 30. Juni 2021. Das Gremium hat weiterhin Bestand, bis die 
Verbandsversammlung in der neuen Wahlperiode erstmals zusammentritt.  

Die 10. Amtsperiode umfasst die Zeit bis zum 30. Juni 2027. 

Zum Ende des Jahres 2020 wird den Stadt- und Landkreisen durch den Verbandsdirektor 
die Zahl der zu wählenden Vertreter mitgeteilt. Grundlage hierfür sind die 
Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2020 (vgl. Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 Staatsvertrag).  

In der Zeit vom 01. April 2021 bis 30. Juni 2021 finden in den Kreistagen der Landkreise 
sowie im Gemeinderat der Stadt Ulm und dem Stadtrat der Stadt Memmingen die Wahlen 
der weiteren Vertreter, der Stellvertreter und deren Ersatzleute für die 
Verbandsversammlung statt. Die Wahl ist in Artikel 10 Staatsvertrag geregelt. 

Zudem werden Vorschläge für die Zusammensetzung des neuen Planungsausschusses 
benannt. 

 

Verbandsversammlung: 

Allgemein gilt nach Artikel 9 Absatz 3 Satz 1 Staatsvertrag, dass „jedes Verbandsmitglied 
[...] für je angefangene 20 000 Einwohner einen Vertreter in die Verbandsversammlung“ 
entsendet. Auf die Vertreter werden der Landrat und der Oberbürgermeister, die gemäß 
Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 Staatsvertrag Kraft Amtes Mitglied der Verbandsversammlung 
sind, angerechnet.  

Die folgende Aufstellung fasst die Einwohnerzahlen sowie die im Gemeinde-/Stadtrat und 
den Kreistagen zu wählenden Vertreter zusammen. 

Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen der Stadt Ulm sowie der Landkreise Biberach 
und Unterallgäu wird das Gremium künftig 55 statt bisher 52 Vertreter (Verbandsräte) 
umfassen. 
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Region Donau-Iller  Einwohner zum 
30.06.2020 

Gesamtzahl 
Vertreter 

(Verbandsräte)  
10. Amtsperiode 

geborene 
Vertreter 

(Kraft 
Amtes) 

zu wählende weitere 
Vertreter 

(+Stellvertreter) 
(+Ersatzleute) 

Stadtkreis Ulm 126.599 7 1 6 (+6) (+6) 

Alb-Donau-Kreis 197.561 10 2 8 (+8) (+8) 

Landkreis Biberach 201.694 11 3 8 (+8) (+8) 

Baden-Württembergischer 
Teil 

525.854 28 6 22 (+22) (+22) 

Kreisfreie Stadt Memmingen 44.227 3 1 2 (+2) (+2) 

Landkreis Günzburg 127.006 7 2 5 (+5) (+5) 

Landkreis Neu-Ulm 175.214 9 2 7 (+7) (+7) 

Landkreis Unterallgäu 145.777 8 1 7 (+7) (+7) 

Bayerischer Teil 492.224 27 6 21 (+21) (+21) 

Region Donau-Iller gesamt  1.018.078 55 12 43 (+43) (+43) 

Planungsausschuss: 

Die Zusammensetzung des Planungsausschusses soll der Zusammensetzung der 
Verbandsversammlung entsprechen (Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 Staatsvertrag). Die 
Gesamtzahl der Vertreter des Planungsausschusses beläuft sich auf 22 Personen plus dem 
Verbandsvorsitzenden (§ 4 Absatz 1 Verbandssatzung).  

Die Stadt- und Landkreise werden gebeten, entsprechend der folgenden Aufstellung 
Vertreter und Stellvertreter für den Planungsausschuss zu benennen. Die Wahl der 
Planungsausschussmitglieder erfolgt durch die Verbandsversammlung. 

Region Donau-Iller 
Einwohner zum 

30.06.2020 
Mitglieder im 

Planungsausschuss 
Stellvertreter im 

Planungsausschuss 

Stadtkreis Ulm 126.599 3 3 

Alb-Donau-Kreis 197.561 4 4 

Landkreis Biberach 201.694 4 4 

Baden-Württembergischer 
Teil 

525.854 11 11 

Kreisfreie Stadt Memmingen 44.227 1 1 

Landkreis Günzburg 127.006 3 3 

Landkreis Neu-Ulm 175.214 4 4 

Landkreis Unterallgäu 145.777 3 3 

Bayerischer Teil 492.224 11 11 

Region Donau-Iller gesamt 1.018.078 22 22 
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Sitzungstermine für 2021: 

 

Verbandsversammlung: 

Sitzung der Verbandsversammlung: 29.06.2021 um 09:30 Uhr  

Sitzung der Verbandsversammlung: 19.10.2021 um 09:30 Uhr (Konstituierung) 

 

Planungsausschuss:  

Sitzung des Planungsausschusses: 18.05.2021 um 09:30 Uhr 

Sitzung des Planungsausschusses: 14.12.2021 um 09:30 Uhr  

 


